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Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis 1 Ludwi9str 3-5 155469 Simmern 

Gegen Zustellungsurkunde 

Ihr Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach dem Bundes-
lmmissionsschutzgesetz (BlmSchG) für die Errichtung und den Betrieb von 
vier Windkraftanlagen in der Gemarkung Mastershausen („Mastershausen 
IV") 

Gen ehmiqunqsbescheid: 

1. Die beantragte Errichtung und der Betrieb von vier Windkraftanlagen (WKA) in 

der Gemarkung Mastershausen wird wie folgt genehmigt: (GK- 2) 

- WEA 1/11, NH 98,38 m, Flur 36 Flurstück 5/1, Koordinaten: 2595888-5546642 

- WEA 2/12, NH 108,38 m, Flur 37, Flurstück 68, Koordinaten: 2596576-5546603 

- WEA 3113, NH 108,38 m, Flur 35, Flurstück 6, Koordinaten: 2596525-5545468 

- WEA 4114, NH 98,38 m, Flur 35, Flurstück 4, Koordinaten: 2596565-5544746 

Der Genehmigung dieser Windkraftanlagen liegen die eingereichten Antrags-

unterlagen zugrunde. Diese Antragsunterlagen sind Bestandteil des Genehmi-

gungsbescheides. 

II. Nachstehende Nebenbestimmungen sind ebenfalls Bestandteil der Genehmi-

gung und zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen im Sinne des 

§ 12 Abs. 1 BlmSchG erforderlich. 

Nebenbestimmungen nach § 12 Abs. 1 BlmSchG: 

1. 

1.1 

Aliqemeine Nebenbestimmunqen:  

Die Windkraftanlagen sind entsprechend den Antragsunterlagen zu er-

richten und zu betreiben. Wesentliche Abweichungen von der Planung 

bedürfen der vorheriqen Genehmigung der zuständigen Behörde. 

1.2 Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) ist vor 

Baubeginn eine Verpflichtungserklärung des Betreibers abzugeben, 

wonach dieser die Windkraftanlagen nebst Boden-versiegelungen bei 

dauerhafter Aufgabe der Nutzung vollständig entfernen wird (Rückbau 

mit Bodenentsiegelung). 
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Vor der Errichtung der Anlagen ist durch ein Turbulenzgutachten die Standsicherheit nach-

zuweisen . 

2.6 Brandschutz 

2.6.1 Die Zufahrtswege müssen ganzjährig für die Feuerwehr erreichbar und befahrbar sein sowie 

ein maximales Gesamtgewicht von 140 t und eine Achsiast von 12 t tragen können. Die Zu-

fahrten zu den Windenergieanlagen müssen in der Regel eine lichte Breite von mindestens 

5,50 m und eine lichte Höhe von mindestens 5,00 m haben. 

2.6.2 Die Eigentümer oder Betreiber von Windenergieanlagen sind verpflichtet, alle notwendigen 

organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere einen betrieblichen Alarm- und Ge-

fahrenabwehrplan zu erstellen und fortzuschreiben, der mit den öffentlichen Alarm- und Ein-

satzplänen im Einklang steht. Dieser ist mit der Brandschutzdienststelle der Kreisverwaltung 

des Rhein-Hunsrück-Kreises abzustimmen und der Verbandsgemeinde und der Rettungsleit-

stelle Bad Kreuznach zur Verfügung zu stellen. 

2.6.3 Jede Planung muss Hinweise auf die Erreichbarkeit der nächst stationierten Feuerwehr - 

Facheinheit Höhenrettung" oder einer vergleichbaren Organisation enthalten. Eine Brand-

schutzordnung gemäß DIN 14096 ist zu erstellen, der Verbandsgemeindeverwaltung Sim-

mern auszuhändigen und diese über die notwendigen Absperrmaßnahmen im Brandfall zu 

informieren. 

2.6.4 Alle Firmen, die Arbeiten auf bzw. in einer Windenergieanlage durchführen, müssen in der 

Lage sein, bei Gefahr Mitarbeiter selbst aus der Anlage zu retten. 

2.6.5 Sämtliche Anlagen sollten gemäß dem Windenergieanlagen-Notfallinformationssystem 

(WEA-NIS) des „Arbeitskreises für Sicherheit in der Windenergie (AkSiWe)" oder anderen 

adäquaten Notfallsystemen (z. Bsp. Björn-Steiger-Stiftung) gekennzeichnet und in einem Ka-

taster, das relevante Daten Standort/Gemarkung, UTM - Koordinaten, Nabenhöhe, Rotor-

durchmesser etc. enthält, katalogisiert sein. 

2.6.6 Im Übrigen sind die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes des Anlagenherstellers —Enercon— 

einzu halten. 

2.7 Immissionsschutz 

Gegen die Erteilung der Genehmigung nach den §§ 4 u. 6 Bundes-lmmissionsschutzgesetz 
in Verbindung mit Spalte 2, Nr. 1.6 des Anhangs der Vierten Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes bestehen keine Einwendungen, wenn die Anlagen 

entsprechend den vorgelegten Unterlagen und insbesondere 

• der Schallimmissionsprognose der reko GmbH &Co KG vom 15.04.2011 

• der Schattenwurfprognose der reko GmbH &Co KG vom 15.04.2011 

sowie folgenden Nebenbestimmungen betrieben werden: 
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2.7.1 Schall 

2.7.1.1 Der Schallleistungspegel der beantragten 4 Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Enercon 

E 82 E2 darf zu alten Tageszeiten, zuzüglich eines zulässigen Toleranzbereiches für die Se-

rienstreuung und die Unsicherheit der Vermessung, folgenden Wert nicht überschreiten: 

103,4 dB(A) 

2.7.1.2 Die beantragten Windenergieanlagen dürfen in allen Lastzuständen keine nach der TA Lärm 

zuschlagrelevante Ton- und lmpulshaltigkeit (< 2 dB(A), gemessen nach den Anforderungen 

der FGW-Richtlinie) aufweisen. 

2.7.2 Schattenwurf 

2.7.2.1 Es muss durch geeignete Abschalteinrichtungen überprüfbar und nachweisbar sichergestellt 

werden, dass an dem nachstehend genannten Immissionspunkt der von den beantragten 

Windenergieanlagen erzeugte Schattenwurf nachfolgende Werte, bei Addition aller schat-

tenwerfenden Anlagen (Gesamtbelastung), nicht überschreitet: 

Immissionspunkte real hia worst case hia 
Pro Tag maximal 

zulässiger Schattenwurf 

IP 04 Hubertushof 8 30 30 min 

2.7.2.2 An dem unter 2.7.2.1 genannten Immissionspunkt müssen alle für die Programmierung er-

forderlichen Parameter exakt ermittelt werden. Hierzu ist eine exakte Vermessung der Positi-

onen der lmmissionsflächen und Windenergieanlagen (z. B. mit DGPS-Empfänger) erforder-

lich. 

Bei Einsatz einer Abschaltautomatik, die keine meteorologischen Parameter berücksichtigt, 

ist die Beschattungsdauer auf die astronomisch mögliche Beschattungsdauer von 30 Stun-

den innerhalb von 12 aufeinander folgende Monate zu begrenzen. Wird eine Abschaltauto-

matik eingesetzt, die meteorologische Parameter berücksichtigt (z. B. Intensität des Sonnen-

lichts), ist die tatsächliche Beschattungsdauer von 8 Stunden innerhalb von 12 aufeinander 

folgenden Monaten zu begrenzen. 

Wird an einem Immissionsort der Grenzwert der astronomisch möglichen Beschat-

tungsdauer von 30 Stunden oder die tatsächliche Beschattungsdauer von 8 Stunden 

erreicht, darf durch die beantragten Windenergieanlagen an dem Immissionsort kein 

weiterer Schattenwurf entstehen. Bei der Festlegung der genauen Abschaltzeiten ist 

die räumliche Ausdehnung am Immissionsort (z.B. Fenster- oder Balkonfläche) zu be-

rücksichtigen. 

Die ermittelten Daten zu Sonnenscheindauer und Abschaltzeiten müssen für den unter 

2.7.2.1 genannten Immissionspunkt von der Abschalteinheit registriert werden. Ebenso sind 

technische Störungen des Schattenwurfmoduls und des Strahlungssensors zu registrieren. 

Die registrierten Daten sind 3 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Idar-Oberstein vorzulegen. 
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2.7.2.3 Über Einbau und Programmierung der Schattenwurfabschaltautomatik ist ein Nachweis zu 

erstellen, welcher der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbe-

aufsicht, Idar-Oberstein, spätestens 1 Monat nach Inbetriebnahme vorzulegen ist. Der 

Nachweis muss auch angeben, welche Windenergieanlagen mit einer Schattenwurfab-

schaltautomatik ausgerüstet sind, um die unter 2.7.2.1 festgeschriebenen Grenzwerte einzu-

halten. 

2.7.3 Optische Immissionen 

2.7.3.1 Zur Verminderung der Belästigungswirkung der Nachtbefeuerung, ist diese durch ein 

Sichtweitenmessgerät zu regulieren. 

2.7.3.2 Zur Verminderung der Belästigungswirkung für die Anwohner sind die Blinkfrequenzen der 

Befeuerungseinrichtungen der Windenergieanlagen untereinander zu synchronisieren. 

2.7.4 Sonstiges 

2.7.4.1 Der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Hauptstr. 

238, 55743 Idar-Oberstein ist der Zeitpunkt der beabsichtigten Inbetriebnahme der beantrag-

ten Windenergieanlagen spätestens 1 Woche vorher schriftlich anzuzeigen. 

Mit der Anzeige müssen folgende Unterlagen vorgelegt werden: 

• Eine schriftliche Erklärung des Anlagenherstellers über die Art und Weise, wie die Ab-

schaltung bei Schattenwurf bezogen auf den jeweiligen Immissionspunkt maschinen-

technisch gesteuert wird sowie eine Bestätigung, dass die Abschalteinrichtungen einge-

baut, programmiert und betriebsbereit sind. 

• Eine Herstellerbescheinigung über die technischen Daten der Windenergie-anlagen, die 

bestätigt, dass die errichteten Anlagen identisch sind mit der den Prognosen zu Grunde 

liegenden Anlagenspezifikationen. 

2.7.4.2 Ein Wechsel des Anlagenbetreibers bzw. der Verkauf einer oder mehrerer Windenergieanla-

gen ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 

Idar-Oberstein, nach § 52 a BImSchG unter Nennung der neuen Betreiberanschrift unverzüg-
lich mitzuteilen. 

Hinweise: 

1. Beim Anschluss der Windenergieanlagen an das Netz des Energieversorgers ist zu prü-

fen, ob Anlagenkomponenten (z. B. Kabel, Transformatorstationen, Übergabestationen 

usw.) in den Anwendungsbereich der 26. Verordnung zum Bundes-

lmmissionsschutzgesetz - Verordnung über elektromagnetische Felder - (26. BlmSchV) 

fallen. Dies ist der Fall, wenn die Anlagenteile auf einem Grundstück im Bereich eines 

Bebauungsplans oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils oder auf ei-

nem mit Wohngebäuden bebauten Grundstück im Außenbereich gelegen sind oder derar-

tige Grundstücke überqueren. 

Die entsprechenden Anlagenteile sind dann mind. 2 Wochen vor Inbetriebnahme gern. 

§ 7 Abs. 2, 26. BlrnSchV unter Beifügung der maßgebenden Daten und eines Lageplans 
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